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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1973

Norm

ZPO §530 Abs1 Z7 G5

Rechtssatz

Neue serologische Untersuchungsmethoden bilden nicht für sich, sondern nur als Teil einer als Wiederaufnahmsgrund

anzuerkennenden anthropologisch - erbbiologischen Untersuchung einen Wiederaufnahmsgrund.
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